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§/Artikel/Anlage 

Art. 7 

Inkrafttretensdatum 

28.05.1966 

Text 

Artikel 7 

Vorbehaltlich der Artikel 5, 8,9 und 11 kann der Entsendestaat die Mitglieder des Personals seiner 
Mission nach freiem Ermessen ernennen. Bei Militär-, Marine- und Luftattachés kann der Empfangsstaat 
verlangen, daß ihm ihre Namen vorher zwecks Zustimmung mitgeteilt werden. 


